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BAGüS SGB VIII-00 02.09.2005 
 

Mitglieder-Info Nr. 40/2005 
 
Anwendung des § 14 SGB IX sowie Auslegung zu § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
hier: Beschluss des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 28.06.2005 

(Az.: 12 CE 05.1287) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen einen Abdruck des o. a. Beschlusses zur Kenntnis. 
 
In dem Beschluss wird nochmals deutlich unterstrichen, dass der zuerst angegange-
ne Rehabilitationsträger dann zuständig bleibt, wenn er nicht innerhalb der gesetzli-
chen Frist den Rehabilitationsantrag weiterleitet. 
 
Es stellt ferner klar, dass die Hilfe nach § 41 SGB VIII, die nach dem gesetzlichen 
Wortlaut für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Le-
bensführung gewährt wird, nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsab-
schluss gerichtet ist, sondern auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen 
wird. 
 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 
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